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Bericht 

des Finanz- und Budgetausschusses 

über die Regierungsvorlage (615 der Beila­
gen): Bundesgesetz über die Veräußerungen 

von unbeweglichem Bundesvermögen 
Der gegenständliche GesetzentwUrf geht auf 

Anträge der Generaldirektion der Österreichischen 
Bundesforste und des Bundesministeriums für Bau­
ten und Technik zurück. Die betroffenen Liegen­
schaften in Salzburg, Tirol und V orarlberg sind für 
Bundeszwecke entbehrlich. Der Verkauf der Lie­
genschaft in Salzburg dient Zwecken der gewerbli­
chen Wirtschaft, die Veräußerungen der übrigen 
Grundstücke dienen Zwecken von Gebietskörper­
schaften. 

Nach der in den Erläuterungen zur Regierungs­
vorlage zum Ausdruck kommenden Rechtsauffas­
sung unterliegen die Bestimmungen dieses Gesetz­
entwUrfes im Sinne des Art.42 Abs.5 B-VG 
n ich t dem Einspruchsrecht des Bundesrates. 

Veleta 

Berichterstatter 

Der Finanz- und Budgetausschuß hat die 
erwähnte Regierungsvorlage in seiner Sitzung am 
15. Mai 1985 in Verhandlung genommen. In der 
Debatte ergriffen außer dem Berichterstatter die 
Abgeordneten Dipl.-Ing. Dr. Z i t t m a y r, Aue r 
und G r a b her - M e y e r sowie Staatssekretär 
Dipl.-Kfm. Bau e r das Wort. 

Bei der Abstimmung wUrde der GesetzentwUrf. 
mit Stimmeneinhelligkeit angenommen. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Finanz­
und Budgetausschuß somit den An t rag, der 
Nationalrat wolle dem von der Bundesregierung 
vorgelegten GesetzentwUrf (615 der Beilagen) die 
verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, 1985 05 15 

Mühlbacher 

Obmann 
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